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Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektions
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), 

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur 
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Verordnung zur Bekämpfung des Co
ronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 150), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 23. März 2020 (GVBl. S. 190), wird wie
folgt geändert: 

1. Als neuer § 3 wird eingefügt:

„§ 3

Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzge
setzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig der Pflicht zur Absonderung
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder einem Tä
tigkeitsverbot nach § 1 Abs. 1 Satz 2 zu
widerhandelt.“

2. Der bisherige § 3 wird § 4.

Artikel 22)

Änderung der Zweiten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 27. März 2020 (GVBl. S. 206), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

(1) Die folgenden Einrichtungen dür
fen nicht zu Besuchszwecken betreten
werden:

1. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 des Infekti
onsschutzgesetzes,

2. Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 2
des Infektionsschutzgesetzes,

3. ambulant betreute Wohngemein
schaften im Sinne des § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Geset
zes über Betreuungs und Pflege
leistungen vom 7. März 2012 (GVBl.
S. 34), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 19. Dezember 2016 (GVBl.
S. 322).

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen
Personen, die in einer Einrichtung nach
Abs. 1 versorgt werden, nur

1. durch

a) Seelsorgerinnen und Seelsor
ger,

b) ihre Eltern, wenn es sich um ein
minderjähriges Kind handelt,

c) Rechtsanwältinnen und Rechts
anwälte sowie Notarinnen und
Notare,

d) sonstige Personen, denen aus
beruflichen Gründen oder auf
grund hoheitlicher Aufgaben Zu
gang zu gewähren ist, oder

2. im Rahmen einer Behandlung der
spezialisierten Palliativversorgung
nach § 37b Abs. 2 des Fünften Bu
ches Sozialgesetzbuch

besucht werden.

(3) Die Einrichtungsleitung kann ab
weichend von Abs. 1 im Einzelfall für
engste Familienangehörige Ausnahmen
zulassen, wenn es nach Einschätzung
der behandelnden Ärztin oder des be
handelnden Arztes oder aus ethischso
zialen Gründen dringend geboten ist,
insbesondere bei Geburten oder Perso
nen im Sterbeprozess.

(4) Besucherinnen und Besucher ha
ben vor ihrem Besuch angemessene
Hygienemaßnahmen zu treffen. Besu
cherinnen und Besucher nach Abs. 2
Nr. 1 sind verpflichtet, ihre Besuchszeit
auf das absolut erforderliche Mindest
maß zu beschränken.

(5) Abweichend von Abs. 2 und 3 ist

1. Personen mit Atemwegsinfektion
oder

2. Personen, die sich in den 14 Tagen
vor Inkrafttreten dieser Verordnung
oder danach in einem Risikogebiet
für Infektionen mit dem SARSCoV
2Virus aufgehalten haben, für einen
Zeitraum von 14 Tagen seit der Ein
reise aus dem Risikogebiet

das Betreten von Einrichtungen nach
Abs. 1 als Besucher verboten. Satz 1
Nr. 2 gilt auch, sobald ein Risikogebiet
aufgrund des Abs. 6 Satz 1 oder 3 fest
gelegt wird und eine Einreise aus die
sem Gebiet innerhalb von 14 Tagen vor
dem Zeitpunkt der Festlegung erfolgt ist.

(6) Risikogebiet nach Abs. 5 ist ein
Gebiet, das durch das Robert KochIn
stitut als Risikogebiet oder besonders
betroffenes Gebiet festgelegt ist, solan
ge diese Festlegung nicht aufgehoben
wird. Das Gebiet des Landes Hessen
gilt nicht als Risikogebiet. Das für den
öffentlichen Gesundheitsdienst zustän
dige Ministerium wird ermächtigt, weite
re Gebiete als Risikogebiete im Sinne
des Abs. 5 festzulegen oder aufzuhe
ben. Das für den öffentlichen Gesund
heitsdienst zuständige Ministerium wird
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jede Erweiterung oder Änderung von Ri
sikogebieten in geeigneter Form sowie
auf der Homepage des Hessischen Mi
nisteriums für Soziales und Integration
öffentlich bekannt machen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 12 wird wie folgt ge
ändert:

aaa) Nach Buchst. b wird als
neuer Buchst. c eingefügt:

„c) Zwölftes Buch Sozial
gesetzbuch,“

bbb) Der bisherige Buchst. c
wird Buchst. d.

bb) In Satz 4 wird die Angabe „3“
durch „4“ ersetzt.

b) In Abs. 4 werden nach dem Wort
„Kinder“ die Wörter „oder die Ange
hörigen des gleichen Hausstandes“
eingefügt.

3. In § 3 Abs. 3 Satz 1 und 3 wird die An
gabe „Abs. 3“ jeweils durch „Abs. 4“ er
setzt.

4. In § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 3 und
§ 7 Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 4“ je
weils durch „Abs. 5“ ersetzt.

5. Als neuer § 10 wird eingefügt:

„§ 10

Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzge
setzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen

1. dem Verbot des § 1 Abs. 1 oder 5
oder § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 7 
Abs. 1, § 8 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2
Satz 2 eine der aufgeführten Einrich
tungen betritt,

2. dem Verbot des § 2 Abs. 1 und 4
Kinder eine der aufgeführten Einrich
tungen betreten lässt,

3. § 1 Abs. 4 Satz 1 die angemessenen
Hygienemaßnahmen unterlässt oder

4. § 2 Abs. 5, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 3
oder § 7 Abs. 3 Personen beschäf
tigt, die Krankheitssymptome für 
COVID19 im Sinne der Kriterien des
Robert KochInsti tuts aufweisen,
Kontakt zu infizierten Personen ha
ben oder hatten oder aus einem Ri
sikogebiet zurückgekehrt sind.“

6. Der bisherige § 10 wird § 11.

Artikel 33)

Änderung der Dritten Verordnung 
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Dritte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 14. März 2020 (GVBl.
S. 161), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 22. März 2020 (GVBl. S. 183), wird wie
folgt geändert:
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1. Als neuer § 3 wird eingefügt:

„§ 3

Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzge
setzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. dem Verbot nach § 1 Abs. 2 Satz 1,
sich in der Öffentlichkeit zusammen
mit mehr als zwei Personen, die
nicht dem eigenen Hausstand ange
hören, aufzuhalten, zuwiderhandelt
oder

2. nach § 1 Abs. 2 Satz 3 untersagte
Verhaltensweisen begeht.“

2. Der bisherige § 3 wird § 4.

Artikel 44)

Änderung der Vierten Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Vierte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 17. März 2020 (GVBl.
S. 167), zuletzt geändert durch die Verord
nung vom 22. März 2020 (GVBl. S. 183),
wird wie folgt geändert:

1. Als neuer § 4 wird eingefügt:

„§ 4

Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzge
setzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen

1. der Verpflichtung des § 1 Abs. 1 eine
der aufgeführten Einrichtungen, Be
triebe, Begegnungsstätten und An
gebote nicht schließt oder einstellt,

2. dem Verbot des § 1 Abs. 2 in Verei
nen und sonstigen Sport und Frei
zeiteinrichtungen zusammenkommt,
touristische und kulturelle Angebote
jeglicher Art, beispielsweise Reise
busreisen, Schiffsausflüge und
Stadtführungen oder sonstige Sport
angebote, die ihrer Art nach mit kör
perlichem Kontakt verbunden sind,
anbietet,

3. dem Verbot des § 1 Abs. 3 Satz 1
Angebote in Volkshochschulen, Mu
sikschulen und sonstigen öffentli
chen und privaten Bildungseinrich
tungen sowie Privatunterricht im au
ßerschulischen Bereich wahrnimmt,

4. dem Verbot des § 1 Abs. 5 Satz 1 in
Kirchen, Moscheen, Synagogen und
vergleichbaren Orten anderer Glau
bensgemeinschaften zusammen
kommt,

5. den Vorgaben des § 1 Abs. 8 die
Empfehlungen des Robert KochIn
stituts zur Hygiene, zur Steuerung
des Zutritts und zur Vermeidung von
Warteschlangen nicht beachtet und



nicht sicherstellt, dass, sofern keine
geeigneten Trennvorrichtungen vor
handen sind, ein Abstand von 1,5
Metern zwischen Personen einge
halten wird,

6. den Vorgaben des § 1 Abs. 10 bei
Dienstleistungen und Handwerkstä
tigkeiten die Empfehlungen des Ro
bert KochInstituts zur Hygiene, ins
besondere zu Kontakten und Einhal
tung des Sicherheitsabstandes nicht
beachtet,

7. den Vorgaben des § 2 Abs. 1 Satz 1
Speisen und Getränke nicht aus
schließlich zur Lieferung oder zur
Abholung unter Beachtung der Hy
gienevorgaben des § 2 Abs. 1 Satz 2
anbietet,

8. dem Verbot des § 2 Abs. 2 Über
nachtungen zu nicht notwendigen
oder touristischen Zwecken anbietet
oder

9. dem Verbot des § 2 Abs. 3 Bars,
Clubs, Diskotheken, Schankwirt
schaften, Kneipen und ähnliche Ein
richtungen, deren Schwerpunkt nicht
im Anbieten von Speisen liegt, sowie
Eisdielen öffnet.“

2. Der bisherige § 4 wird § 5.

Artikel 55)

Änderung der Fünften Verordnung 
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Fünfte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 16. März 2020 (GVBl.
S. 166), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 27. März 2020 (GVBl. S. 206), wird wie
folgt geändert:

1. Als neuer § 4 wird eingefügt:

„§ 4

Aussetzung der 
Zweiten Leichenschau

(1) Besteht bei einer im Kranken
haus behandelten und verstorbenen
Person die Kenntnis von oder der Ver
dacht auf eine SARSCoV2Virus Infek
tion und wur de im Krankenhaus die Ers
te Leichenschau vorgenommen, erfolgt,
abweichend von § 10 Abs. 9 Satz 1 und
Abs. 10 des Friedhofs und Bestattungs
gesetzes vom 5. Juli 2007 (GVBl. 
S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 23. August 2018 (GVBl. S. 381), ei
ne Zweite Leichenschau nur in beson
deren Einzelfällen, insbesondere wenn
die Prüfung des Leichenschauscheins
nicht aufzuklärende Unstimmigkeiten er
gibt. Die Öffnung des Sarges ist nach
Möglichkeit zu vermeiden.

(2) Die Entscheidung, ob eine Zweite
Leichenschau durchgeführt wird, trifft
die oder der nach § 10 Abs. 9 Satz 2 bis
4 des Friedhofs und Bestattungsgeset
zes für die Zweite Leichenschau zustän
dige Ärztin oder Arzt. Wird eine Zweite
Leichenschau durchgeführt, ist diese
unter Beachtung der vom Robert Koch
Institut empfohlenen Schutzmaßnah
men und nach Möglichkeit in einem ge
sonderten Raum des Krematoriums
durchzuführen.

(3) Beschränkt sich die Zweite Lei
chenschau auf die Prüfung des Lei
chenscheins, ist dies auf der Bescheini
gung nach § 10 Abs. 9 Satz 5 des Fried
hofs und Bestattungsgesetzes unter
Angabe des Grundes zu vermerken.“

2. Der bisherige § 4 wird § 5.

3. Als § 6 wird eingefügt:

„§ 6

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzge
setzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 1 Abs. 1 in den aufge
führten Einrichtungen medizinische
Eingriffe und Behandlungen durch
führt, für die derzeit keine dringende
medizinische Notwendigkeit besteht,

2. entgegen § 2 in anderen als in § 1
Abs. 1 genannten Einrichtungen
nicht dringend medizinisch notwendi
ge chirurgische Eingriffe durchführt
oder

3. der Meldepflicht für Beatmungsgerä
te nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt.“

4. Der bisherige § 5 wird § 7.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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Wiesbaden, den 30. März 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g
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B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

K l o s e

D e r  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t
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